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Inhalt:  
 
Förderung von Maßnahmen auf der Grundlage der Rahmenkonzeption „Netzwerke und soziales 
Ehrenamt“ 2004 
Wenn Kosten entstehen: 
Kosten  

3.120 € 
Haushaltsstelle 

45170. 76780 
Haushaltsjahr 

2004  
 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  
 

 
  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Förderung von Maßnahmen auf der Grundlage der 
Rahmenkonzeption „Netzwerke und soziales Ehrenamt“ gemäß der Anlage 2.  

zuständiges Amt:       

51  Britta Gilgen  Marita Rudick  Klemens Schmitz 
  Amtsleiterin  Dezernentin  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

D III Mike Förster 
  

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     

JHA 10.08.2004       
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Begründung der Vorlage: 
 
 
Entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 23.03.2004         (DS- 
Nr.: 4-A/2004) stehen zur Förderung von Maßnahmen auf der Grundlage der 
Rahmenkonzeption „Netzwerke und soziales Ehrenamt“ im Kreishaushalt 2004 finanzielle 
Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung. 
 
Gefördert werden können Projekte, Maßnahmen und Initiativen für 
Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit im Landkreis 
Uckermark. Im Vordergrund der Förderung steht dabei, die ehrenamtliche Tätigkeit zu 
unterstützen sowie Netzwerke der Jugendarbeit in den ländlichen Regionen zu stärken. 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat auf seiner Sitzung am 08.06.2004 (DS- Nr.: 10-A/2004) 
bereits die Förderung für 6 Maßnahmen mit einer Gesamtzuwendung in Höhe von   6.880 
EUR beschlossen. 
 
Nunmehr liegen der Verwaltung weitere 20 Anträge vor (Anlage 1). Alle Anträge wurden 
durch die Verwaltung des Jugendamtes auf der Grundlage der Rahmenkonzeption 
geprüft. 
 
Die Kriterien der Bewertung ergeben sich aus der Rahmenkonzeption. 
 
Die Prüfung ergab, dass 9 Anträge nicht förderfähig sind. Des Weiteren werden zwei 
Anträge durch die Verwaltung nachrangig gegenüber anderen eingeordnet. Der 
Nachrang dieser Anträge ergibt sich aus folgenden Gründen. 
 

1. Bei dem Antrag für den Jugendclub in Retzow handelt es sich um die Renovierung 
der Außenfassade. Die Notwendigkeit der baulichen Veränderung ist nach einer 
Vor-Ort-Besichtigung nicht zwingend gegeben. Für diesen Jugendclub wurde im 
Jahr 2003 eine Förderung aus dem E&C-Programm in Höhe von 2.000 EUR für 
die Innengestaltung und Ausstattung gewährt. 

 
2. Der Antrag der „Lychener Blasmusikfreunde“ e. V. beinhaltete ursprünglich die 

Anschaffung von Instrumenten. Da diese Anschaffung eine Investition darstellte 
und der Antrag somit abzulehnen gewesen wäre, hat der Antragsteller seinen 
Antrag modifiziert. Nunmehr benötigt er Mittel zur Reparatur von Instrumenten. Da 
diese Reparaturleistung nur extern erfolgen kann und die unmittelbare 
ehrenamtliche Tätigkeit nicht der Fördergegenstand ist, wird diesem Antrag eine 
nachrangige Bedeutung beigemessen. Im letzten Jahr erhielt der Verein eine 
Förderung im Rahmen des E&C-Programms in Höhe von 500 EUR. 

 
3. Beide Anträge berücksichtigen die Zielregion III. Diese ist gegenüber den 

Zielregionen I und II nachrangig anzusehen. 
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Im Laufe des Bewertungsverfahren wurde ein Antrag zurückgezogen. 
 
Die verbleibenden 8 Anträge sind in der Anlage 2 als förderfähig ausgewiesen und 
berücksichtigen folgende Zielregionen und Handlungsfelder: 
 
Zielregionen   Handlungsfelder   

 EC 1 EC 2 EC 3 EC 4 gesamt 
I - - - - - 
II 1 1 - - 2 
III 4 2 - - 6 

Gesamt: 5 3 - - 8 
 
Bei allen 8 Anträgen handelt es sich um neue Projekte und Initiativen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss, die in der Anlage 2 dargestellten 
Maßnahmen in den ausgewiesenen Höhen von insgesamt 3.120 EUR zu fördern. 
 






